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RS OGH 1985/11/21 12Os150/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1985

Norm

StGB §229

Rechtssatz

Urkunden, an denen nur der Berechtigte ein (höchstpersönliches) Beweisführungsinteresse hat (wie hier persönliche

Ausweispapiere und eine auf Namen lautende Kreditkarte), verlieren mit dem Tod des Berechtigten ihre von § 229

StGB geschützte Beweisfunktion und können darum nicht (mehr) Objekt einer Urkundenunterdrückung sein, weil ein

rechtmäßiger Gebrauch dieser Papiere durch Dritte gemeiniglich nicht in Betracht kommt.
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